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Wichtige neue Entscheidung 

 
Gewerberecht/Sachverständigenrecht: Berechtigte Befristung der Bestellung  
 
§ 36 Abs. 1 Satz 1 bis 3, § 36a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GewO, § 2 Abs. 1 und 2, Abs. 4, § 3 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Buchst. d, § 4 Abs. 2 Satz 2 der Sachverständigenordnung der In-
dustrie- und Handelskammer für München und Oberbayern vom 24. Juli 2012, Art. 24 
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, Art. 26 Abs. 1 Satz 2 BayVwVfG 
 
Wegen Erreichens der ehedem geltenden Altersgrenze erloschene öffentliche Bestellung 
als Sachverständiger 
Teilweise Ablehnung des Antrags wegen fehlender besonderer Sachkunde 
Befristung der Bestellung auf drei Jahre im Hinblick auf Mängel Sachkundenachweis vor-
gelegter Gutachten  
Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen einer hinter der regelmäßigen Bestellungsdauer zu-
rückbleibenden Befristung der öffentlichen Bestellung 
Unschädlichkeit des Fehlens gesonderter normativer Regelungen über den Ablauf des 
Überprüfungsverfahrens 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 14.07.2015, Az. 22 ZB 14.1728 
 
 

 

Leitsatz: 

Die hinter der regulären Bestellungsdauer zurückbleibende Befristung der öffentlichen Be-

stellung eines Sachverständigen kann rechtmäßig sein, wenn die wesentlichen Bestel-



lungsvoraussetzungen im Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung über einen Antrag 

nach § 36 Abs. 1 Satz 1 GewO nachgewiesenermaßen vorlagen, jedoch konkreter Anlass 

zu der Besorgnis bestand, sie könnten bis zum Ablauf der regulären Bestellungsdauer ent-

fallen. 

 

Hinweis: 

Nachdem die satzungsmäßig bestimmte pauschale Altersgrenze und Höchstaltersgrenze 

durch das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 01.02.2012 (Az. 8 C 24/11 – juris) für 

rechtswidrig erklärt worden waren, beantragte der 1935 geborene Kläger bei der beklagten 

Industrie- und Handelskammer, ihn für seine ehemaligen Fachgebiete erneut öffentlich zu 

bestellen und zu vereidigen, was nur teilweise erfolgreich war: Die Beklagte bestellte ihn 

nicht für den regulären Zeitraum von 5 Jahren, sondern lediglich auf 3 Jahre befristet. Der 

Bayerische Verwaltungsgerichtshof erklärt § 36 Abs. 1 S. 1 GewO in Verbindung mit der 

entsprechenden Regelung in der Sachverständigenverordnung für eine taugliche Rechts-

grundlage für eine Befristung der Bestellung, betont jedoch, dass eine Befristung nicht da-

zu dienen dürfe, das Fehlen wesentlicher Voraussetzungen für die öffentliche Bestellung 

einer Person als Sachverständiger zu kompensieren. Als Ausdruck pflichtgemäßer Ermes-

sensausübung könne eine hinter der regelmäßigen Bestellungsdauer zurückbleibende 

Befristung nur angesehen werden, wenn die wesentlichen Bestellungsvoraussetzungen im 

Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung über einen Antrag nach § 36 Abs. 1 S. 1 GewO 

erwiesenermaßen vorlagen, jedoch konkreter Anlass zu der Besorgnis besteht, sie könn-

ten bis zum Ablauf des regulären Bestellungszeitraums entfallen. Die öffentliche Bestel-

lung als Sachverständiger stelle einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung dar, bei welchem 

die fortwährende Erfüllung der Tatbestandsmerkmale die Voraussetzung für einen An-

spruch auf eine solche behördliche Entscheidung ist. Eine dahingehende Annahme liege 

insbesondere dann nahe, wenn der Erlass eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung von 

Tatbestandsmerkmalen abhängt, die Rechte oder Interessen Dritter schützen. Dies ist bei 

der öffentlichen Bestellung von Sachverständigen der Fall.  
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G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

**** *******, 

**.-******-***. **, ***** ************ *. *. ***, 

 - ****** - 

 

**************: 

************* ****** & **. *****, 

*******. */*, ***** *******, 

 

gegen 

 

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, 

vertreten durch den Präsidenten und den Hauptgeschäftsführer, 

Balanstr. 55-59, 81541 München, 

 - Beklagte - 

 

wegen 

 

öffentlicher Bestellung als Sachverständiger; 

hier: Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Bayeri-

schen Verwaltungsgerichts München vom 6. Mai 2014, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 22. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Schenk, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Dietz, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Ertl 

 

ohne mündliche Verhandlung am 14. Juli 2015 

folgenden 

 

 



Beschluss: 

 

 I. Der Antrag auf Zulassung der Berufung wird abgelehnt. 

 

 II. Der Kläger trägt die Kosten des Antragsverfahrens. 

 

 III. Der Streitwert wird unter Abänderung des Beschlusses des Verwal-

tungsgerichts vom 6. Mai 2014 für das erstinstanzliche Verfahren und für das 

Antragsverfahren auf jeweils 15.000 Euro festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

I. 

 

1. Der am 4. November 1935 geborene Kläger hatte aufgrund einer von der Beklag-

ten ausgestellten, ihm am 2. November 1982 ausgehändigten Bestellungsurkunde – 

befristet bis zur Vollendung des 68. Lebensjahrs – die Rechtsstellung eines öffentlich 

bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Sachgebiet „Bewertung von be-

bauten und unbebauten Grundstücken“ inne. Durch Schreiben vom 22. Dezember 

1982 erweiterte die Beklagte die öffentliche Bestellung des Klägers auf das Sachge-

biet „Mieten“, durch Schreiben vom 22. Juni 1992 auf das Sachgebiet „Schäden an 

Gebäuden“. Am 22. September 2003 verlängerte sie die Bestellung für diese Sach-

gebiete bis zum 4. November 2006. Nach dem letztgenannten Datum löschte sie den 

Kläger in den von ihr geführten Verzeichnissen.  

 

2. Mit Schreiben vom 2. April 2012 beantragte der Kläger bei der Beklagten, ihn für 

die drei vorgenannten Sachgebiete erneut öffentlich zu bestellen und zu vereidigen. 

 

2.1 In dem sich anschließenden Verwaltungsverfahren ließ die Beklagte vom Kläger 

am 6. April 2009 und am 30. Januar 2010 erstellte Gutachten über den Verkehrswert 

je eines Wohnhauses sowie ein vom 23. März 2010 stammendes Gutachten des 

Klägers über den Verkehrswert der Teilfläche eines Golfplatzes durch den für das 

Sachgebiet „Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken“ öffentlich be-

stellten und vereidigten Sachverständigen G*********** daraufhin überprüfen, ob die 

besondere Sachkunde des Klägers weiterhin gegeben sei und die Mindestvorschrif-

ten nach der Sachverständigenordnung (insbesondere die Anforderungen hinsicht-

lich Nachvollziehbarkeit, Begründung, Sorgfalt und Aufbau der Gutachten) einge-

halten worden seien.  
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In seinen Stellungnahmen merkte Herr G*********** zu den beiden erstgenannten 

Ausarbeitungen jeweils zusammenfassend an, sie würden den Mindestanforderun-

gen an Gutachten auf dem Gebiet der Bewertung von bebauten und unbebauten 

Grundstücken noch gerecht. Zum Gutachten vom 6. April 2009 führte er ergänzend 

aus, der Kläger solle künftig zu allen Ansätzen Quellen angeben und Ableitungen 

schrittweise und nachprüfbar aufzeigen. In Bezug auf das Gutachten vom 30. Januar 

2010 hielt er fest, die Fülle der dem Kläger unterlaufenen Versehen und Fehler dürfe 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Ausarbeitung sehr umfassend und aus-

führlich sei; dem Kläger sei zu raten, bei der Wertermittlung ebenso lückenlos und 

nachprüfbar zu arbeiten wie bei den vorhergehenden Beschreibungen. Das Gutach-

ten vom 23. März 2010 entspreche demgegenüber nicht den Mindestanforderungen, 

die an Gutachten auf dem Gebiet der Bewertung von bebauten und unbebauten 

Grundstücken zu stellen seien; nicht sachgerechte und überflüssige Texte stünden 

Nachweislücken und fehlerhaften Schlussfolgerungen gegenüber. 

 

2.2 Mit der Überprüfung des vom Kläger vorgelegten, das Sachgebiet „Mieten“ be-

treffenden Gutachtens beauftragte die Beklagte den u. a. für dieses Sachgebiet öf-

fentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Z******. Das Ergebnis seiner 

knapp zehn eng beschriebene Schreibmaschinenseiten umfassenden Analyse dieser 

Ausarbeitung fasste Herr Z****** wie folgt zusammen:  

 
„In Summe bleibt festzuhalten, dass gravierende Mängel den Nachvollzug des Gut-
achtens nur mit Unterstellungen und Mutmaßungen ermöglichen. Die Terminologie 
und Rechtssystematik im Bereich der Mietwertermittlung ist lediglich rudimentär be-
kannt. Insbesondere bleiben zwingende Aspekte wie der Vierjahreszeitraum, Anpas-
sungen an das bewertungsgegenständliche Objekt und der vertragliche Mietbegriff 
un- oder widersprüchlich behandelt. Das Gutachten genügt keinesfalls den Anforde-
rungen, die an das Gutachten eines öffentlich bestellten vereidigten Sachverständi-
gen zu richten sind.“ 

 

2.3 Zur Überprüfung der vom Kläger in Bezug auf das Sachgebiet „Schäden an Ge-

bäuden“ vorgelegten Ausarbeitungen zog die Beklagte als Vertrauenssachverständi-

gen Herrn R**** heran. Dieser überprüfte ein vom Kläger am 18. Mai 2010 auf ge-

richtliches Ersuchen hin und ein am 22. Februar 2011 in privatem Auftrag erstelltes 

Gutachten nach eigenem Bekunden eingehend und eine weitere, vom 1. Juli 2010 

stammende gutachterliche Ausarbeitung des Klägers überschlägig. Er gelangte zu 

dem Gesamturteil, in den drei Gutachten würden sich erhebliche Mängel zeigen, die 

diesen Ausarbeitungen aus seiner Sicht nicht die Qualität verleihen würden, die an 

die Gutachtenserstattung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachver-

ständigen für Schäden an Gebäuden zu stellen seien. Dies gelte insbesondere für 
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die beiden Privatgutachten. In dem Gerichtsgutachten fänden sich mehrfach Mängel 

in Bezug auf die Vollständigkeit von Bewertungen; mehrfach seien zudem Wider-

sprüche aufgefallen. In allen drei Gutachten habe der Kläger in unzulässiger Weise 

rechtliche Bewertungen vorgenommen, ohne darauf hinzuweisen, dass es sich inso-

weit um die technische Sicht des Sachverständigen handele, die dem Ergebnis einer 

rechtlichen Würdigung möglicherweise nicht entsprechen könne. Es bestünden er-

hebliche Bedenken, dass der Kläger aufgrund der vorgelegten Unterlagen den 

Nachweis zu erbringen vermöge, die ausreichende Qualifizierung für eine erneute 

öffentliche Bestellung zu besitzen.  

 

2.4 Nachdem der Kläger Einwände gegen das Ergebnis der Überprüfung durch 

Herrn R**** vorgebracht hatte, bat die Beklagte den öffentlich bestellten und verei-

digten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden Prof. S******** um eine Beur-

teilung der Gutachten vom 18. Mai 2010 und vom 22. Februar 2011. Prof. S******** 

gelangte zusammenfassend zu dem Ergebnis, diese Ausarbeitungen seien in einigen 

Detailpunkten dringend verbesserungsbedürftig; die „grundsätzliche, besondere 

Sachkunde“ sei jedoch „durchaus noch vorhanden“. Er empfahl, den Kläger für einen 

verkürzten Zeitraum von drei Jahren für das Sachgebiet „Schäden an Gebäuden“ 

wiederum öffentlich zu bestellen und zu vereidigen; danach solle er alle bis dahin 

neu angefertigten Gutachten zur Durchsicht vorlegen. Der Kläger müsse dringend 

darauf hingewiesen werden, sich auf sein Fachgebiet zu beschränken, keine juristi-

schen Wertungen zu treffen und Wertminderungen nachvollziehbar zu begründen. 

 

2.5 Am 27. November 2012 empfahl der Sachverständigenausschuss der Beklagten, 

hinsichtlich des Sachgebiets „Schäden an Gebäuden“ eine weitere Stellungnahme 

einzuholen. Der seitens der Beklagten hiermit betraute, für dieses Sachgebiet öffent-

lich bestellte und vereidigte Sachverständige B********-*** **** führte zusammen-

fassend aus, im Gutachten vom 18. Mai 2010 seien die Sachthemen überwiegend 

fachlich richtig und unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften, der aner-

kannten Regeln der Technik sowie bautechnischer Notwendigkeiten abgehandelt 

worden. Inhaltliche Mängel oder Widersprüche habe er nur in geringem Umfang fest-

stellen können. Im Abschnitt „Kostenzusammenstellung“ habe der Kläger seines Er-

achtens allerdings zu viele rechtliche Bewertungen vorgenommen. Die Aussage, 

Mehrkosten für ggf. erforderliche Sonderlösungen und für die Sanierung von Folge-

schäden müssten der Beklagten des zugrunde liegenden Rechtsstreits angelastet 

werden, seien in einem Sachverständigengutachten fehl am Platz. Das Gutachten 

vom 22. Februar 2011 sei formal und inhaltlich weitgehend fehlerfrei, im Hinblick auf 

eine umfassende Begutachtung des Themas allerdings unvollständig. Es sei geeig-

net, die Sachkunde des Klägers in ausreichendem Maß zu begründen und unter Be-
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weis zu stellen. 

 

2.6 Durch Bescheid vom 18. Februar 2013 bestellte die Beklagte den Kläger für die 

Sachgebiete „Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken“ sowie 

„Schäden an Gebäuden“ – jeweils befristet bis zum 15. März 2016 – öffentlich als 

Sachverständigen. Die Befristung auf drei Jahre wurde damit begründet, dass die 

Überprüfung von durch ihn erstellten Gutachten Mängel aufgezeigt habe, die sowohl 

den Aufbau als auch den Inhalt dieser Ausarbeitungen beträfen; diese Mängel müss-

ten abgestellt werden. Soweit der Kläger auch eine öffentliche Bestellung für das 

Sachgebiet „Mieten“ beantragt habe, habe diesem Begehren nicht entsprochen wer-

den können, da ihm der Nachweis der besonderen Sachkunde nicht gelungen sei.  

 

3. Mit der am 20. März 2013 zum Verwaltungsgericht München erhobenen Klage er-

strebte der Kläger der Sache nach die Verpflichtung der Beklagten, die Bestellung für 

die Sachgebiete „Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken“ und 

„Schäden an Gebäuden“ bis zum 15. März 2018 zu verlängern sowie ihn für die 

Dauer von fünf Jahren als Sachverständigen für das Sachgebiet „Mieten“ öffentlich 

zu bestellen.  

 

Diese Klage wies das Verwaltungsgericht durch Urteil vom 6. Mai 2014 als unbe-

gründet ab. 

 

4. Der Kläger beantragt 

 

gegen diese Entscheidung die Berufung zuzulassen. 

 

 

Die Beklagte regt an,  

 

den Zulassungsantrag abzulehnen. 

 

Wegen der Einzelheiten wird Bezug genommen auf die Gerichts- und die beigezoge-

nen Behördenakten. 

 

II. 

 

Der Antrag auf Zulassung der Berufung bleibt ohne Erfolg, da sich aus der Antrags-

begründung (vgl. zu ihrer Maßgeblichkeit § 124a Abs. 4 Satz 4, Abs. 5 Satz 2 VwGO) 

nicht ergibt, dass die Tatbestandsmerkmale der vom Kläger in Anspruch genomme-
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nen Zulassungsgründe nach § 124 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 VwGO vorliegen.  

 

1. Die Voraussetzungen, unter denen ein Berufungsverfahren wegen „grundsätzli-

cher Bedeutung der Rechtssache“ (§ 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO) durchzuführen ist, 

wurden in der Antragsbegründungsschrift vom 26. September 2014 nicht in einer den 

Erfordernissen des § 124a Abs. 4 Satz 4, Abs. 5 Satz 2 VwGO genügenden Weise 

dargelegt. Diesen Anforderungen ist nur Rechnung getragen, wenn der Rechts-

behelfsführer  

 

a) eine bestimmte tatsächliche oder rechtliche Frage genau bezeichnet, 

 

b) darlegt, dass im Interesse der Rechtseinheit oder der Fortentwicklung des Rechts 

die Herbeiführung einer obergerichtlichen Entscheidung über diese Frage erforder-

lich ist,  

 

c) aufzeigt, dass sie sich im anhängigen Rechtsstreit in entscheidungserheblicher 

Weise stellt, und 

 

d) ausführt, warum einer obergerichtlichen Aussage zu dieser Frage über den Einzel-

fall hinaus Bedeutung zukommt 

 

(vgl. z. B. Seibert in Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 2014, RdNr. 127 zu § 124). 

 

In den Abschnitten IV.2 bis IV.4 des Schriftsatzes vom 26. September 2014 hat der 

Kläger zwar mehrere Fragen formuliert, die er als klärungsbedürftig ansieht; es feh-

len jedoch Darlegungen zu den vorstehend unter b) bis d) angesprochenen Erfor-

dernissen. Die Behauptung, zu den in den Abschnitten IV.2 und IV.4 dieses Schrift-

satzes angesprochenen Themen lägen noch keine (bzw. keine höchstrichterlichen) 

Entscheidungen vor, würde selbst dann nicht ausreichen, die Klärungsbedürftigkeit 

dieser Fragestellungen aufzuzeigen, wenn diese Darstellung zuträfe. Grundsätzliche 

Bedeutung kommt einer Rechtsfrage nämlich auch dann nicht zu, wenn zwar Aussa-

gen des Bundesverfassungs- oder eines obersten Bundes- bzw. Landesgerichts 

hierzu fehlen, sie sich jedoch auf der Grundlage der vorhandenen Rechtsprechung 

und mit Hilfe der üblichen Regeln sachgerechter Gesetzesinterpretation beantworten 

lässt (BVerwG, B.v. 24.8.1999 – 4 B 72.99 – BVerwGE 109, 268/270; B.v. 28.5.2014 

– 8 B 61.13 – juris Rn. 3).  

 

Nur ergänzend ist vor diesem Hintergrund anzumerken, dass die in Abschnitt IV.2 

der Antragsbegründung aufgeworfenen Fragen, „welche Anforderungen an das ‚Prü-
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fungs‘-Verfahren zur Wiederbestellung eines Sachverständigen zu stellen sind“,  und 

nach der „Erforderlichkeit einer Regelung des ‚Prüfungs‘-Verfahrens und [den] hier 

vorzunehmenden konkreten Verfahrensregelungen“ spätestens seit dem Beschluss 

des Bundesverwaltungsgerichts vom 28. Mai 2014 (8 B 61.13 – juris) geklärt sind.  

 

2. Ernstliche Zweifel (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) an der Ergebnisrichtigkeit des an-

gefochtenen Urteils werden durch die Antragsbegründung gleichfalls nicht aufge-

zeigt. Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des angegriffenen Urteils (§ 124 Abs. 2 

Nr. 1 VwGO) bestehen dann, wenn gegen die Richtigkeit des Urteils gewichtige Ge-

sichtspunkte sprechen. Davon ist immer dann auszugehen, wenn ein einzelner tra-

gender Rechtssatz oder eine erhebliche Tatsachenfeststellung mit schlüssigen Ge-

genargumenten in Frage gestellt wird und wenn sich nicht ohne nähere Prüfung die 

Frage beantworten lässt, ob die Entscheidung möglicherweise im Ergebnis aus ei-

nem anderen Grund richtig ist (Kopp/Schenke, VwGO, 19. Aufl. 2013, § 124 Rn. 7 

m.w.N.). Der Rechtsmittelführer muss konkret darlegen, warum die angegriffene Ent-

scheidung aus seiner Sicht im Ergebnis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit falsch 

ist. Dazu muss er sich mit den entscheidungstragenden Annahmen des Verwal-

tungsgerichts konkret auseinandersetzen und im Einzelnen dartun, in welcher Hin-

sicht und aus welchen Gründen diese Annahmen ernstlichen Zweifeln begegnen 

(BVerfG, B.v. 8.12.2009 – 2 BvR 758/07 – NVwZ 2010, 634; Happ in Eyermann, 

VwGO, 14. Aufl. 2014, § 124a Rn. 62 f.). Gemessen an diesen Voraussetzungen er-

geben sich aus dem Vortrag des Klägers keine ernstlichen Zweifel. 

 

2.1 Derartige Zweifel können nicht aus dem Umstand hergeleitet werden, dass im 

Bereich der Beklagten kein Regelwerk existiert, durch das – gleichsam nach Art einer 

Prüfungsordnung – der Ablauf des Verfahrens im Einzelnen vorgegeben wird, in dem 

die Voraussetzungen für eine öffentliche Bestellung als Sachverständiger festgestellt 

werden sollen. Die vom Kläger vorgebrachten Einwände gegen die Entbehrlichkeit 

derartiger normativer Regelungen vermögen die Überzeugungskraft der im Be-

schluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 28. Mai 2014 (8 B 61.13 – juris) dies-

bezüglich angeführten Argumente nicht in Frage zu stellen. Während bei Prüfungs-

verfahren im Hinblick auf die dem verbindlich entscheidenden Prüfungsorgan zu-

kommenden Beurteilungsspielräume eine detaillierte rechtssatzförmige Regelung 

erforderlich ist, um die verfassungskonforme Ausfüllung des Beurteilungsspielraums 

zu sichern und Chancengleichheit zu gewährleisten, wird im prüfungsähnlichen Ver-

fahren nach § 36 GewO, das dem Fachgremium nur beratende Funktion zuweist und 

keinen Beurteilungsspielraum eröffnet, der Grundrechtsschutz bezüglich der Beurtei-

lung der besonderen Sachkunde durch die umfassende gerichtliche Kontrolle der 

Konkretisierung dieses unbestimmten Rechtsbegriffs am Maßstab des Art. 3 Abs. 1 
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GG und des Art. 12 Abs. 1 GG sichergestellt (BVerwG, B.v. 28.5.2014 – 8 B 61.13 – 

juris Rn. 13). 

 

Insbesondere trifft die Behauptung nicht zu, die Auswahl der Maßnahmen, derer sich 

die Beklagte bedienen darf, um die besondere Sachkunde und die Eignung eines 

Bewerbers zu ermitteln, stehe in ihrem Belieben. Rechtlich determiniert wird ihre 

Vorgehensweise zum einen vielmehr durch die Vorschriften des Bayerischen Verwal-

tungsverfahrensgesetzes, zum anderen durch die unmittelbar aus dem Rechts-

staatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BV) herrührenden Grundsätze, 

namentlich das Verhältnismäßigkeitsgebot. Entgegen der in der Antragsbegründung 

vertretenen Auffassung ist § 36 Abs. 1 Satz 1 GewO gerade deshalb unter dem Ge-

sichtspunkt des Art. 12 Abs. 1 GG unbedenklich, weil das Erfordernis des Sachkun-

denachweises keine starr-schematische Handhabung gebietet (BVerwG, U.v. 

26.6.1990 – 1 C 10.88 – NVwZ 1991, 268/269). Vielmehr hat die für die Ent-

scheidung über einen Bestellungsantrag zuständige Behörde bei der Ausübung der 

ihr nach Art. 24 Abs. 1 Satz 2 BayVwVfG zukommenden Befugnis, Art und Umfang 

der Ermittlungen ohne Bindung an das Vorbringen und etwaige Beweisanträge Be-

teiligter zu bestimmen, das dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz innewohnende Prin-

zip des geringstmöglichen Eingriffs zu beachten.  

 

Vermag der Bewerber den ihm obliegenden Nachweis (so ausdrücklich BVerwG, U.v. 

27.6.1974 – I C 10.73 – BVerwGE 45, 235/239) besonderer Sachkunde sonst nicht 

zu erbringen, kommt in Betracht, dass sich die zur Entscheidung berufene Stelle vom 

Bewerber gefertigte Gutachten vorlegen lässt, um so in Erfahrung zu bringen, ob sich 

aus ihnen Rückschlüsse auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen der Bestellungsvo-

raussetzungen ergeben. Deren Sichtung kann sie selbst vornehmen, soweit die er-

forderlichen Feststellungen auch ohne Spezialkenntnisse auf dem Sachgebiet, für 

das der Bewerber bestellt werden will, getroffen werden können. Im Übrigen ist die 

Bestellungsbehörde nach Art. 26 Abs. 1 BayVwVfG berechtigt und ggf. auch ver-

pflichtet, Beweis zu erheben, insbesondere Auskünfte einzuholen (Art. 26 Abs. 1 

Satz 2 Nr. 1 BayVwVfG) oder Sachverständige um eine mündliche oder schriftliche 

Äußerung zu den zu überprüfenden Ausarbeitungen des Bewerbers zu bitten (Art. 26 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BayVwVfG).  

 

2.2 Ebenfalls keine ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit des angefochtenen Urteils 

folgen aus den Angriffen, die in der Antragsbegründung gegen die Heranziehung von 

Herrn R**** zur Überprüfung von durch den Kläger auf dem Gebiet „Schäden an Ge-

bäuden“ gefertigten Gutachten vorgetragen werden. Die Antragsbegründung zeigt 

nicht auf, dass eine solche Person im vorliegenden Fall nicht als Sachverständiger im 
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Sinn von Art. 26 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BayVwVfG hätte herangezogen werden dürfen. 

Zudem hat die Beklagte auf die Einwände des Klägers hin ein Gegengutachten von 

Prof. S******** erstellen lassen und sich maßgeblich darauf gestützt (siehe nur die 

Befristung auf drei Jahre), so dass etwaige Rechtsfehler aus der Heranziehung von 

Herrn R**** für die Bestellungsentscheidung der Beklagten und das sie billigende 

Urteil nicht entscheidungserheblich sind.   

 

2.3 Dass die Ausarbeitungen des Klägers, die Gegenstand der dem Bescheid vom 

18. Februar 2013 vorausgehenden Überprüfung waren, Mängel aufwiesen, stellt die 

Begründung des Zulassungsantrags nicht in der erforderlichen substantiierten Weise 

in Abrede.  

 

2.3.1 Den Beanstandungen, die die Vertrauenssachverständigen der Beklagten in 

Bezug auf Gutachten vorgebracht haben, die der Kläger auf den Gebieten „Bewer-

tung von bebauten und unbebauten Grundstücken“ sowie „Schäden an Gebäuden“ 

erstattet hat, tritt er im Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 26. September 2014 

lediglich mit dem Bemerken entgegen, auch Gutachten, die im Ergebnis zuträfen, 

könnten „naturgemäß“ im Detail Mängel aufweisen; zudem lasse sich „über die Art 

und Weise der Darstellung und Formulierung“ immer streiten. Diese pauschalen Ein-

lassungen vermögen weder die Berechtigung der Vorhalte der Vertrauenssach-

verständigen in einer unter dem Blickwinkel des § 124 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 124a 

Abs. 4 Satz 4, Abs. 5 Satz 2 VwGO beachtlichen Weise Frage zu stellen, noch wer-

den hierdurch ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der Feststellung des Verwal-

tungsgerichts hervorgerufen, allein schon die Beanstandungen des Vertrauenssach-

verständigen G*********** seien derart erheblich, dass die Beklagte bereits deswegen 

Zweifel an der fachlichen Eignung des Klägers hegen durfte (vgl. Abschnitt 1.c der 

Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils).  

 

2.3.2 Auch die Stichhaltigkeit der Kritik, die der Vertrauenssachverständige Z****** an 

dem am 20. Januar 2012 vom Kläger erstellten Mietwertgutachten sowohl in An-

sehung überaus zahlreicher Einzelpunkte als auch hinsichtlich des Gesamtcharak-

ters dieser Ausarbeitung geübt hat, wird durch die Ausführungen in der Antragsbe-

gründung nicht in Frage gestellt. Die Behauptung, bereits der Ausgang der Überprü-

fungsverfahren, die sich auf die beiden anderen vom Wiederbestellungsantrag des 

Klägers umfassten Sachgebiete bezogen, belege, dass er in der Lage sei, Gutachten 

zu erstatten, ist bereits deshalb unbehelflich, weil aus der Tatsache, dass die Be-

klagte die Bestellungsvoraussetzungen insoweit bejaht hat, nicht notwendig folgt, 

dass dies zu Recht geschehen ist oder für andere Gebiete gleichermaßen gilt. Dies 

gilt umso mehr, als die Einwände, die gegen die vom Kläger auf diesen Gebieten er-
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statteten Gutachten vorgebracht wurden, in wesentlicher Hinsicht mit den Beanstan-

dungen übereinstimmen, denen sich die Ausarbeitung vom 20. Januar 2012 – auch 

seitens des Verwaltungsgerichts (vgl. Abschnitt 2.b der Entscheidungsgründe des 

angefochtenen Urteils) – ausgesetzt gesehen hat.  

 

Durch das Vorbringen des Klägers, Gutachten würden in Erledigung eines konkreten 

Auftrags und unter Berücksichtigung der sich aus ihm ggf. ergebenden Einschrän-

kungen erstellt, wird die Berechtigung der einzelnen Vorhalte des Sachverständigen 

Z****** ebenso wenig in Frage gestellt wie die Stimmigkeit des in seiner Stellung-

nahme vom 1. Juni 2012 über die Ausarbeitung vom 20. Januar 2012 abgegebenen 

Gesamturteils und der einschlägigen Ausführungen in Abschnitt 2.b der Ent-

scheidungsgründe des angefochtenen Urteils. Gleiches gilt für den sinngemäßen 

Hinweis darauf, dass der Auftraggeber eines Gutachtens – anders als ein zu dessen 

Überprüfung herangezogener Vertrauenssachverständiger – über ein Vorwissen in 

Bezug auf bestimmte im Gutachten zu behandelnde Punkte verfügen könne; die 

Nichterörterung gewisser Umstände im Gutachten rechtfertige vor diesem Hinter-

grund nicht den Schluss auf dessen Unvollständigkeit. Denn die Antragsbegründung 

legt nicht konkret dar, dass aufgrund derartiger Zusammenhänge die Berechtigung 

auch nur einer einzigen der Beanstandungen entfällt, die Herr Z****** und das Ver-

waltungsgericht in Bezug auf das Gutachten vom 20. Januar 2012 erhoben haben.  

 

Dass entgegen der Auffassung des Klägers die Erstattung von Gutachten für die zu-

treffende Beantwortung der Frage, ob ein Bewerber öffentlich als Sachverständiger 

bestellt werden könne, entscheidend ist, auch wenn diesem Personenkreis gemäß 

§ 2 Abs. 2 SVO auch Beratungen, Überwachungen, Prüfungen, die Erteilung von 

Bescheinigungen usw. obliegen, ergibt sich daraus, dass § 36 Abs. 1 Satz 2 GewO 

die Gutachtenserstattung als wesentlichen, charakteristischen Bestandteil der Betäti-

gung eines öffentlich bestellten Sachverständigen ansieht. Öffentlich bestellte Sach-

verständige sind nach § 407 Abs. 1 ZPO im Übrigen verpflichtet, einer gerichtlichen 

Heranziehung zur Erstattung eines Gutachtens auf dem von ihrer Bestellung erfass-

ten Sachgebiet Folge zu leisten. Allein schon aus diesem Grund scheidet die öffentli-

che Bestellung einer Person als Sachverständiger aus, deren Befähigung zur Gut-

achtenserstattung derart deutlich hinter dem Anforderungsprofil zurückbleibt, wie das 

ausweislich der Feststellungen des Vertrauenssachverständigen Z****** und des 

Verwaltungsgerichts beim Kläger hinsichtlich das Sachgebiets „Mieten“ der Fall ist. 

 

2.3.3 Zweifel an der Richtigkeit des Befunds, dass die vom Kläger bei der Beklagten 

eingereichten Gutachten Mängel aufwiesen, werden auch nicht durch die Behaup-

tung aufgezeigt, die Beklagte bzw. die von ihr eingeschalteten Vertrauenssachver-
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ständigen hätten bei der Überprüfung dieser Ausarbeitungen einen rechtlich unzu-

treffenden Maßstab angelegt.  

 

Der Kläger verweist insofern darauf, dass § 3 Abs. 2 Buchst. d SVO die öffentliche 

Bestellung als Sachverständiger vom Vorliegen „erheblich über dem Durchschnitt 

liegende[r] Fachkenntnisse“ abhängig macht, während im Zeitpunkt der Antrag-

stellung durch ihn sich die Sachverständigenordnung noch mit „überdurchschnittli-

chen Fachkenntnissen“ begnügt habe. Im letztgenannten Sinne sei das durch § 36 

Abs. 1 Satz 1 GewO vorgegebene Kriterium der „besonderen Sachkunde“ über Jahr-

zehnte hinweg verstanden worden. Auch § 36a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GewO zeige, 

dass nach Auffassung des Gesetzgebers die „besonderen Sachkunde“ im Sinne von 

§ 36 Abs. 1 Satz 1 GewO nur „überdurchschnittlicher“ Art sein müsse. 

 

Die Antragsbegründung zeigt jedoch nicht auf, dass das Verwaltungsgericht und die 

Beklagte vom Kläger tatsächlich „erheblich“ über dem Durchschnitt liegende Fach-

kenntnisse verlangt oder sie sonst auf diesen Maßstab abgestellt haben. Dahin-

gehende Darlegungen erübrigten sich umso weniger, als sowohl das angefochtene 

Urteil (vgl. den ersten Satz des dritten Absatzes in Abschnitt 1.a und den dritten Satz 

des ersten Absatzes in Abschnitt 1.d der Entscheidungsgründe) als auch der Be-

scheid vom 18. Februar 2013 (vgl. dessen Abschnitt III) jeweils ausschließlich auf 

den durch § 36 Abs. 1 Satz 1 GewO vorgegebenen Begriff der „besonderen Sach-

kunde“ abgestellt haben.  

 

Nur ergänzend ist vor diesem Hintergrund festzuhalten, dass eine Satzung, wie sie 

die Sachverständigenordnung der Beklagten darstellt, höherrangiges Recht nicht zu 

modifizieren vermag. Der in § 3 Abs. 2 Buchst. d SVO verwendete Terminus muss 

deshalb bei der gebotenen gesetzeskonformen Auslegung so verstanden werden, 

dass er kein von der „besonderen Sachkunde“ im Sinn von § 36 Abs. 1 Satz 1 GewO 

abweichendes materielles Anforderungsprofil konstituiert. Die Annahme, dass das 

gesetzlich vorgegebene Kriterium der „besonderen Sachkunde“ in rechtskonformer 

Weise auch durch die Wendung „erheblich über dem Durchschnitt liegende Fach-

kenntnisse“ umschrieben werden kann, ist umso mehr gerechtfertigt, als sich das 

Bundesverwaltungsgericht wiederholt (U.v. 11.12.1972 – I C 5.71 – GewArch 1973, 

263/264; U.v. 27.6.1974 – I C 10.73 – BVerwGE 45, 236/238; U.v. 26.6.1990 – 

1 C 10.88 – NVwZ 1991, 268/269) der Formulierung „erheblich über dem Durch-

schnitt liegender Kenntnisse und Fähigkeiten“ zur Illustration des durch das gesetzli-

che Tatbestandsmerkmal der „besonderen Sachkunde“ vorgegebenen Anforde-

rungsprofils bedient hat.  
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2.4 Aus den Mängeln der vom Kläger vorgelegten Gutachten hat die Beklagte – be-

stätigt durch das Verwaltungsgericht – die Folgerung gezogen, dass deswegen die 

besondere Sachkunde des Klägers in Bezug auf das Sachgebiet „Mieten“ verneint 

werden muss, und dass im Übrigen eine Befristung seiner öffentlichen Bestellung auf 

drei Jahre angezeigt erscheint. Die Begründung des Zulassungsantrags zeigt nicht 

auf, dass die Ergebnisrichtigkeit des angefochtenen Urteils im Hinblick auch nur auf 

einen dieser beiden Punkte ernstlichen Zweifeln begegnet.  

 

2.4.1 Soweit das Sachgebiet „Mieten“ in Frage steht, leitet der Kläger einen Anspruch 

auf Zulassung der Berufung nach § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO aus dem Umstand her, 

dass er in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht ausdrücklich 

seine Bereitschaft erklärt hat, sich „einem Fachgremium zu stellen“, ohne dass ihm 

die Möglichkeit hierzu eingeräumt wurde. 

 

Eine Verpflichtung, der Frage der besonderen Sachkunde des Klägers auf dem Ge-

biet „Mieten“ seitens des Verwaltungsgerichts weiter nachzugehen, bestand schon 

deshalb nicht, weil das seitens der Beklagten durchgeführte Überprüfungsverfahren 

insoweit bereits ein eindeutiges Ergebnis gezeitigt hatte. Das angefochtene Urteil 

legt in Abschnitt 2.b der Entscheidungsgründe dar, dass die Ausarbeitung des Klä-

gers vom 20. Januar 2012, die im Auftrag eines Amtsgerichts im Rahmen eines 

Rechtsstreits über ein Mieterhöhungsverlangen erstellt wurde, zahlreiche Mängel 

aufweist, die das „Wie“ der Anfertigung eines schriftlichen Gutachtens und die Art der 

Darstellung betreffen; die Begründung des Zulassungsantrags ist dem nicht in be-

achtlicher Weise entgegengetreten (vgl. dazu vorstehend unter II.2.3.2). Diese Män-

gel stehen sowohl ihrer Art als auch ihrer Zahl nach einer öffentlichen Bestellung des 

Klägers für das Sachgebiet „Mieten“ zwingend entgegen. Das gilt insbesondere für 

den Umstand, dass der Kläger häufig nicht (oder nicht unter Angabe nachprüfbarer 

oder nachvollziehbarer Tatsachen) angegeben hat, wie er zu bestimmten Wertansät-

zen gelangt ist; die Ausführungen in Abschnitt 2.b der Entscheidungsgründe des Ur-

teils vom 6. Mai 2014 stellen zu Recht vor allem auf dieses Defizit ab. Denn ein der-

artiges Gutachten beschwört nicht nur die Gefahr herauf, dass derjenige Verfahrens-

beteiligte, zu dessen Ungunsten sich die diesbezüglichen Aussagen des Sachver-

ständigen auswirken, entweder die an diesem Mangel leidenden Passagen oder aber 

das Gutachten in seiner Gesamtheit angreift; auch die zur Entscheidung berufenen 

Amtsträger in der öffentlichen Verwaltung oder der Rechtspflege werden durch eine 

solche Ausarbeitung nicht in die Lage versetzt, sich ein eigenverantwortliches, siche-

res Urteil über das Vorliegen oder Nichtvorliegen entscheidungserheblicher Umstän-

de zu bilden. In derartigen Fällen ist es deshalb mindestens notwendig, den Sach-

verständigen zur mündlichen oder schriftlichen Erläuterung seines Gutachtens aufzu-
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fordern (vgl. § 411 Abs. 3 ZPO); ggf. kann gemäß § 412 Abs. 1 ZPO sogar die Einho-

lung eines weiteren Gutachtens erforderlich werden. Ein Sachverständiger, der auf 

diese Weise zu Verfahrensverzögerungen und -erschwernissen Anlass gibt, wird er-

sichtlich nicht der sich aus § 2 Abs. 1 SVO ergebenden Funktion der öffentlichen Be-

stellung gerecht. 

 

Nur ergänzend ist vor diesem Hintergrund anzumerken, dass ein Fachgespräch nicht 

geeignet wäre, den Eindruck von Mängeln von der Art, wie sie dem Kläger in Ab-

schnitt 2.b der Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils entgegengehalten 

werden, zu widerlegen. Die erforderliche Gewissheit hinsichtlich der ausschlagge-

benden Frage, ob er den zu stellenden Anforderungen in seiner künftigen Gutachter-

praxis genügen kann, ließe sich auch im Rahmen einer solchen mündlichen Überprü-

fung nicht gewinnen.   

 

Das Vorbringen, ausweislich eigener Äußerungen von Amtsträgern der Beklagten 

stelle das Fachgespräch vor einem Expertengremium einen herausgehobenen Be-

standteil (die „Krönung“) des der Überprüfung von Bewerbern um eine öffentliche 

Bestellung dienenden Verwaltungsverfahrens dar, vermag an der Entbehrlichkeit ei-

ner derartigen Maßnahme im Fall des Klägers hinsichtlich der von ihm beantragten 

Bestellung für das Sachgebiet „Mieten“ nichts zu ändern. Denn die rechtlichen De-

terminanten für die Durchführung derartiger Überprüfungsverfahren ergeben sich – 

wie in Abschnitt II.2.1 dieses Beschlusses dargestellt – zum einen aus den ein-

schlägigen Bestimmungen der Verwaltungsverfahrensgesetze, zum anderen aus 

dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Hieraus folgt, dass überflüssige Überprüfungs-

schritte selbst dann nicht verlangt werden können, wenn die jeweilige Bestellungsbe-

hörde – was der Kläger nicht substantiiert dargetan hat – sie in vergleichbaren Fällen 

vorgenommen haben sollte.  

 

Soweit das Begehren des Klägers inmitten steht, für das Sachgebiet „Mieten“ öffent-

lich bestellt zu werden, lassen sich ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der Klageab-

weisung entgegen der Antragsbegründung auch nicht aus der Tatsache herleiten, 

dass hinsichtlich der beiden anderen Sachgebiete, auf die sich sein Wiederbe-

stellungsantrag bezog, jeweils mehr als ein Gutachten überprüft wurde. Denn die 

Befundlage stellte sich dort weniger eindeutig als im Sachgebiet „Mieten“ dar. Art und 

Umfang der erforderlichen Ermittlungen bestimmen sich gemäß Art. 24 Abs. 2 

BayVwVfG jedoch stets nach den „für den Einzelfall bedeutsamen“ Umständen. 

 

2.4.2 Aus den Gesichtspunkten, aus denen der Kläger in Abschnitt II.6 der Antrags-

begründung die Unzulässigkeit der Befristung seiner Bestellung für die Sachgebiete 
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„Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken“ sowie „Schäden an Ge-

bäuden“ herzuleiten versucht, resultieren ebenfalls keine ernstlichen Zweifel an der 

Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung. 

 

Die Klagebevollmächtigten weisen selbst zu Recht darauf hin, dass sich die in der 

Antragsbegründung zum Ausdruck gebrachten Bedenken dagegen, ob die in § 2 

Abs. 4 Satz 1 SVO vorgesehene obligatorische Befristung der öffentlichen Bestellung 

von Sachverständigen auf fünf Jahre mit höherrangigem Recht vereinbar ist, im vor-

liegenden Rechtsstreit nicht in entscheidungserheblicher Weise stellen, da der Kläger 

nur eine Verlängerung seiner Bestellung auf diesen Zeitraum erstrebt. Ein Anspruch 

auf Zulassung der Berufung nach § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO resultiert aber auch nicht 

aus den in der Antragsbegründung thematisierten Gesichtspunkten, die sich mit der 

Auslegung der vorliegend allein bedeutsamen Vorschrift des § 2 Abs. 4 Satz 2 SVO 

und ihrer rechtskonformen Handhabung durch die Beklagte befassen. Denn die Ab-

weisung desjenigen Teils des Klagebegehrens, mit dem der Kläger die Verpflichtung 

der Beklagten zur Verlängerung seiner Bestellung für die beiden vorgenannten 

Sachgebiete auf fünf Jahre erstrebt, erweist sich auf der Grundlage der Antragsbe-

gründung zumindest im Ergebnis als frei von ernstlichen Zweifeln. 

 

2.4.2.1 Nach Art. 36 Abs. 1 BayVwVfG darf ein Verwaltungsakt, auf den ein An-

spruch besteht (das ist nach § 36 Abs. 1 Satz 1 GewO und § 3 Abs. 1 Satz 1 SVO 

bei Erfüllung der Bestellungsvoraussetzungen der Fall; vgl. Schulze-Werner in Friauf, 

GewO, Stand August 2012, § 36 Rn. 63), dann mit einer Nebenbestimmung verse-

hen werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift zugelassen ist oder sie sicherstellen 

soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsakts erfüllt werden.  

 

Die Befugnis, die öffentliche Bestellung von Sachverständigen auf eine kürzere Frist 

als fünf Jahre zu befristen, konnte nicht konstitutiv durch § 2 Abs. 4 Satz 2 SVO be-

gründet werden, da untergesetzliche Normen – zumal solche des Landesrechts – 

einen durch Bundesgesetz zuerkannten Rechtsanspruch nicht wirksam einzuschrän-

ken vermögen (vgl. U. Stelkens in Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 8. Aufl. 2014, § 36 

Rn. 115 m.w.N.). In § 36 Abs. 1 Satz 3 GewO hat der Bundesgesetzgeber den An-

spruch auf öffentliche Bestellung als Sachverständiger jedoch selbst dahingehend 

begrenzt, dass ein solcher begünstigender Verwaltungsakt im Ermessenswege (vgl. 

zum Ermessenscharakter der durch diese Vorschrift zugelassenen Inhaltsbeschrän-

kungen und Nebenbestimmungen Schulze-Werner in Friauf, GewO, Stand August 

2012, § 36 Rn. 79) u. a. mit einer Befristung versehen werden darf. Der hier allein 

belangreiche Teil des § 2 Abs. 4 Satz 2 SVO, dem zufolge die regelmäßige Be-

stellungsdauer von fünf Jahren „in begründeten Ausnahmefällen, insbesondere bei 
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Zweifeln über die Fortdauer der persönlichen oder fachlichen Eignung des Sachver-

ständigen“ unterschritten werden kann, stellt sich als rechtskonforme Verlautbarung 

einer Beschränkungsmöglichkeit dar, die sich der Sache nach bereits § 36 Abs. 1 

Satz 3 GewO ergibt. 

 

Eine Befristung nach § 36 Abs. 1 Satz 3 GewO darf alllerdings nicht dazu dienen, um 

das Fehlen wesentlicher Voraussetzungen für die öffentliche Bestellung einer Person 

als Sachverständigen zu kompensieren (so zu Recht Schulze-Werner in Friauf, Ge-

wO, Stand August 2012, § 36 Rn. 83).  

 

Dass sich die zuständige Behörde auch nach Ausschöpfung aller zur Verfügung ste-

henden Möglichkeiten der Sachverhaltsaufklärung nicht vollends darüber schlüssig 

zu werden vermochte, ob der Bewerber um eine öffentliche Bestellung als Sachver-

ständiger über die erforderliche besondere Sachkunde verfügt oder er für eine solche 

Tätigkeit im Sinn von § 36 Abs. 1 Satz 1 GewO fachlich und persönlich geeignet ist, 

scheidet danach als rechtfertigender Grund für eine hinter der regelmäßigen Bestel-

lungsdauer zurückbleibende Befristung aus. Würde man in solchen Fällen die Auf-

nahme einer derartigen Nebenbestimmung in den stattgebenden Bescheid als 

pflichtgemäße Ausübung des durch § 36 Abs. 1 Satz 3 GewO i.V.m. § 2 Abs. 4 Satz 

2 SVO und Art. 36 Abs. 1 BayVwVfG eröffneten Ermessens ansehen, so würde das 

bedeuten, dass Gerichte, Behörden und Rechtssubjekte des Privatrechts, die Leis-

tungen eines öffentlich bestellten Sachverständigen in Anspruch nehmen, nicht mehr 

die erforderliche Gewissheit besäßen, dass die vom Inhaber eines solchen Prädikats 

gefertigten Gutachten die Gewähr für ein Höchstmaß an Verlässlichkeit bieten, bzw. 

dass die persönliche Integrität eines derartigen Sachverständigen über jeden Ver-

dacht erhaben ist. Es würde das Institut des „öffentlich bestellten Sachverständigen 

auf Bewährung“ eingeführt, bei dem erst durch eine beanstandungsfreie Aufgabener-

füllung während der verkürzten Bestellungsdauer festgestellt werden soll, ob er das 

Gütesiegel, das ihm durch die öffentliche Bestellung zuerkannt wurde, tatsächlich 

verdient.  

 

Als Ausdruck pflichtgemäßer Ermessensausübung kann eine hinter der regelmäßi-

gen Bestellungsdauer zurückbleibende Befristung dieser Rechtsstellung vielmehr nur 

angesehen werden, wenn die wesentlichen Bestellungsvoraussetzungen im Zeit-

punkt der behördlichen Entscheidung über einen Antrag nach § 36 Abs. 1 Satz 1 

GewO nachgewiesenermaßen vorlagen, jedoch konkreter Anlass zu der Besorgnis 

besteht, sie könnten bis zum Ablauf des regulären Bestellungszeitraums entfallen. 

Denn bei einem Verwaltungsakt mit Dauerwirkung (die öffentliche Bestellung als 

Sachverständiger gehört dazu) kann die fortwährende Erfüllung der Tatbestands-
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merkmale, von deren Nachweis der Erlass dieses Verwaltungsakts abhängt, Voraus-

setzung für einen Anspruch auf eine solche behördliche Entscheidung sein; eine da-

hingehende Annahme liegt insbesondere dann nahe, wenn der Erlass eines Ver-

waltungsakts mit Dauerwirkung von Tatbestandsmerkmalen abhängt, die Rechte o-

der Interessen Dritter schützen (Weiß in Mann/Sennekamp/Uechtritz, VwVfG, 2014, 

§ 36 Rn. 72). Angesichts der Zielsetzungen, denen das Institut der öffentlichen Be-

stellung von Sachverständigen nach § 2 Abs. 1 SVO dient, kann kein Zweifel daran 

bestehen, dass die Inhaber eines solchen Prädikats nach dem Willen des Gesetzes 

nicht nur im Zeitpunkt ihrer Bestellung, sondern während der gesamten Geltungs-

dauer dieses begünstigenden Verwaltungsakts über besondere Sachkunde verfügen 

sowie persönlich und fachlich geeignet sein müssen. Derartigen Dauerverwaltungs-

akten darf eine Nebenbestimmung nicht nur – wie in Art. 36 Abs. 1 BayVwVfG aus-

drücklich zugelassen – beigefügt werden, um sicherzustellen, dass die gesetzlichen 

Voraussetzungen für eine solche behördliche Entscheidung (erstmals) erfüllt „wer-

den“, sondern bei konkretem Anlass zu Besorgnissen auch, um zu gewährleisten, 

dass sie fortwährend erfüllt „bleiben“ (vgl. Henneke in Knack/Henneke, VwVfG, 10. 

Aufl. 2014, § 36 Rn. 32). Eben diese Zielsetzung nimmt § 2 Abs. 4 Satz 2 SVO in den 

Blick, wenn die „begründeten Ausnahmefälle“, in denen eine öffentliche Bestellung 

auf einen kürzeren Zeitraum als fünf Jahre befristet werden kann, dort beispielhaft 

dahingehend umschrieben werden, dass ein solcher Ausnahmefall bei Zweifeln „über 

die Fortdauer“ der persönlichen oder fachlichen Eignung eines Sachverständigen 

vorliegen kann. 

 

2.4.2.2 Ausgehend von diesen Grundsätzen ergibt sich im konkreten Fall folgendes: 

 

a) Sollten die Mängel, die den in die Überprüfung einbezogenen, vom Kläger auf den 

Gebieten „Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken“ sowie „Schäden 

an Gebäuden“ erstellten Gutachten anhaften, ihrer Art und/oder ihrer Zahl nach als 

derart schwerwiegend anzusehen sein, dass deswegen seine besondere Sachkunde 

oder seine Befähigung bzw. Bereitschaft zu verneinen sein sollten, Gutachten zu er-

stellen, die das bei einem öffentlich bestellten Sachverständigen vorauszusetzende 

darstellungstechnische Niveau wahren, so hätte seine Bestellung nach dem Vorge-

sagten zwingend abgelehnt werden müssen. Der Bescheid vom 18. Februar 2013 

würde sich in diesem Fall hinsichtlich dieses Regelungsteils als rechtswidriger be-

günstigender Verwaltungsakt darstellen. Der Kläger besäße keinen Anspruch darauf, 

dass ihm diese ungerechtfertigte Vergünstigung über das bereits zuerkannte Maß 

hinaus für zwei weitere Jahre zugesprochen wird; das Verwaltungsgericht hätte die 

Klage, soweit sie auf Verpflichtung der Beklagten gerichtet ist, ihn für die beiden vor-

genannten Sachgebiete auf die Dauer von fünf Jahren zu bestellen, jedenfalls im Er-
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gebnis zu Recht abgewiesen.  

 

Die auf Seite 22 oben der Antragsbegründung vertretene Auffassung, allein aus der 

Tatsache der öffentlichen Bestellung folge, dass der Kläger die besondere Sach-

kunde besitzen müsse bzw. die überprüften Gutachten keine Mängel aufweisen 

könnten, trifft ersichtlich nicht zu, da sie zum einen die Möglichkeit einer insoweit un-

zutreffenden Rechtsanwendung durch die Beklagte, zum anderen die Pflicht der Ge-

richte der Verwaltungsgerichtsbarkeit, den Bedeutungsgehalt der in § 36 Abs. 1 

Satz 1 GewO enthaltenen Tatbestandsmerkmale „besondere Sachkunde“ und „Eig-

nung“ letztverantwortlich zu bestimmen und die Korrektheit der Subsumtion unter sie 

vollumfänglich zu überprüfen, außer Acht lässt. 

 

b) Sollte die Beklagte trotz der Mängel der vorerwähnten Gutachten die besondere 

Sachkunde sowie die persönliche und fachliche Eignung des Klägers zu Recht bejaht 

haben, wären sie und das Verwaltungsgericht im Ergebnis zu Recht davon ausge-

gangen, dass zumindest konkret Anlass zu der Befürchtung besteht, die – bereits im 

Bestellungszeitpunkt zumindest „grenzwertige“ – Qualität seiner Leistungen als 

Sachverständiger könne sich nach erneuter öffentlicher Bestellung nach absehbarer 

Zeit weiter verschlechtern.  

 

Weisen Gutachten einer – wie beim Kläger der Fall – seit Jahrzehnten als Sachver-

ständigen tätigen Person bestimmte Mängel nicht nur vereinzelt auf, sondern ziehen 

sie sich fast als ein Kontinuum durch seine Ausarbeitungen, mag zwar unter Um-

ständen die Erwartung gerechtfertigt sein, dass auf Grund der nachhaltigen Bean-

standungen im Bestellungsverfahren diese Mängel künftig abgestellt werden können. 

Ob diese Entwicklung anhält oder ob frühere Fehlverhaltensweisen doch später wie-

der Platz greifen, kann Gegenstand konkreter Besorgnisse sein. Es kann in den 

Mängeln eine verfestigte berufliche Praxis des Betroffenen zum Ausdruck gelangt 

sein. Es spricht vor diesem Hintergrund eine konkrete Besorgnis dafür, dass dieser 

Sachverständige nach einiger Zeit wieder verstärkt in eine solche fehlerhafte Praxis 

zurückfallen könnte.  

 

Ermessensfehlerfrei war es unter derartigen Umständen auch, dass sich die Beklagte 

nicht auf die Möglichkeit beschränkt hat, die Tätigkeit des Klägers nach seiner öffent-

lichen Bestellung fortlaufend zu überprüfen und den Bescheid vom 18. Februar 2013 

dann zu widerrufen, falls diese Kontrollen Erkenntnisse zutage fördern würden, an-

gesichts derer das Vorliegen einer oder mehrerer Bestellungsvoraussetzungen je-

denfalls von da an zu verneinen gewesen wäre. Denn da einem Sachverständigen 

die Aufgabe zukommt, anderen Personen das ihnen fehlende Wissen zu vermitteln 
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oder deren nicht hinreichende Kenntnisse zu ersetzen, hat sein Gutachten einen er-

heblichen, oft ausschlaggebenden Einfluss auf fremde Entscheidungen, die unter 

Umständen schwerwiegende Folgen für die Betroffenen haben (BVerwG, U.v. 

27.6.1974 – I C 10.73 – BVerwGE 45, 235/248); die Sachverständigentätigkeit kann 

über die Rolle eines bloßen „Gehilfen des Richters“ tatsächlich hinausgehen 

(BVerwG, U.v. 27.6.1974 a.a.O. S. 248). Die Nachteile, die sich für die Rechtspflege, 

für die vollziehende Gewalt und für Privatpersonen, die Leistungen öffentlich bestell-

ter Sachverständiger in Anspruch nehmen, aus Gutachten ergeben können, die 

Mängel von der Art aufweisen, wie sie in mehreren Ausarbeitungen des Klägers fest-

gestellt wurden, wiegen deshalb so schwer, dass sein Interesse, nicht bereits nach 

drei Jahren erneut den Nachweis über das Vorliegen der Bestellungsvoraussetzun-

gen führen zu müssen, hinter die von der Beklagten zu wahrenden öffentlichen Be-

lange zurücktritt. 

 

2.5 Das Vorbringen, die Beklagte habe von der durch § 36 Abs. 3 Nr. 3 Buchst. d 

i.V.m. Abs. 4 GewO eröffneten Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht, bei der Er-

stellung von Gutachten zu beachtende Mindestanforderungen in Satzungsform fest-

zulegen, ist schon mangels Entscheidungserheblichkeit nicht geeignet, ernstliche 

Zweifel an der Richtigkeit des angefochtenen Urteils aufzuzeigen. 

 

Das Verwaltungsgericht hat einen Vorwurf, der Kläger habe von der Beklagten for-

mulierte „Mindestanforderungen“ im Sinn von § 8 Abs. 3 SVO bzw. von § 36 Abs. 3 

Nr. 3 Buchst. d GewO nicht eingehalten, nicht erhoben. Das gilt auch insofern, als 

das Verwaltungsgericht in Abschnitt 1.d der Entscheidungsgründe u. a. auf Empfeh-

lungen der Beklagten für den Aufbau eines schriftlichen Sachverständigengutachtens 

Bezug nahm. Denn dies geschah nicht, um eine Missachtung der in § 8 Abs. 3 Satz 3 

SVO erwähnten „Mindestanforderungen“ durch den Kläger, sondern einen Verstoß 

gegen das in § 8 Abs. 4 Satz 2 SVO zum Ausdruck gelangende Gebot der Neutralität 

und Objektivität darzutun.  

 

3. Da sich die in der Antragsbegründung aufgeworfenen Fragen, soweit ihnen über-

haupt Entscheidungserheblichkeit zukommt, ausweislich der vorstehenden Ausfüh-

rungen anhand der einschlägigen Rechtsprechung und mit den üblichen Ausle-

gungsmethoden eindeutig beantworten lassen, insbesondere unter Beachtung des 

Beschlusses des Bundesverwaltungsgerichts vom 28. Mai 2014 (8 B 61.13 – juris), 

weist die vorliegende Rechtssache keine besonderen tatsächlichen oder rechtlichen 

Schwierigkeiten im Sinn von § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO auf.  

 

Besondere Schwierigkeiten der Rechtssache lassen sich entgegen der Antragsbe-
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gründung auch nicht aus dem Umstand herleiten, dass das Verwaltungsgericht das 

Verfahren nicht auf den Einzelrichter übertragen hat (vgl. jüngst z.B. BayVGH, B.v. 

26.11.2014 – 10 ZB 12.1926 – juris Rn. 17; ferner Seibert in Sodan/Ziekow, VwGO, 

4. Aufl. 2014, § 124 Rn. 123; Kopp/Schenke, VwGO, 20. Aufl. 2014, § 124 Rn. 8 

m.w.N.).  

 

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO, die Streitwertfestsetzung 

auf § 52 Abs. 1, § 47 GKG. Zur Begründung der Streitwerthöhe zwar kann nicht, wie 

es das Verwaltungsgericht getan hat, unmittelbar auf die Empfehlung in der Nummer 

36.3 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit zurückgegriffen wer-

den, da sie sich nur auf „berufseröffnende Prüfungen“ bezieht und die öffentliche Be-

stellung als Sachverständiger nicht den Zugang zu einem eigenständigen Beruf er-

möglicht (vgl. BVerfG, B.v. 25.3.1992 – 1 BvR 298/86 – BVerfGE 86, 28/38). Ande-

rerseits entspräche es auch nicht pflichtgemäßer Ermessensausübung im Sinn von 

§ 52 Abs. 1 GKG, auf den Auffangstreitwert nach § 52 Abs. 2 GKG abzustellen, da 

der danach anzusetzende Betrag von 5.000 € der Bedeutung nicht gerecht würde, 

die das im vorliegenden Rechtsstreit verfolgte Anliegen für den Kläger besitzt. In 

Übereinstimmung mit der Streitwertfestsetzung, die das Bundesverwaltungsgericht 

im Beschluss vom 28. Mai 2014 (8 B 61.13 – juris) vorgenommen hat, erachtet es 

der Verwaltungsgerichtshof unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung 

der öffentlichen Bestellung als Sachverständiger seit geraumer Zeit in gefestigter 

Spruchpraxis für angemessen, den Streitwert von auf öffentliche Bestellung als 

Sachverständiger gerichteten Verpflichtungsklagen auf 15.000 € festzusetzen (vgl. 

BayVGH, B.v. 28.1.2009 – 22 BV 08.1413 – juris Rn. 39; B.v. 20.4.2009 – 

22 ZB 08.2449 – juris; B.v. 19.1.2010 – 22 ZB 08.2604 – juris; B.v. 26.1.2015 – 

22 ZB 14.1673 – juris).  

 

Eine Differenzierung nach Umfang des betroffenen Sachgebiets ist im Allgemeinen 

ebenso wenig veranlasst wie eine Differenzierung nach der Dauer der begehrten Be-

stellung. 

 

 

 

Dr. Schenk    Dr. Dietz                                                   Ertl 
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